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COLLEGIATE ECCLESIK BADENSIS FUNDATIO

SERENISSIMIDOMINI MARCHIONISIACOBI

B ADENSIS .

ANNO MececeLIII .

Ex Originali .

dem Nahmen des Herrn ' Amen . Wir JAcos von Gottes Gna -

den Marggraffe zu Baden und Graff zu Sponheim &c . Bekennen

und thuen kund offenbahr allermänniglich für uns alle Unſere Erben

und Nachkommen , wann in Zeit dieſes vergänglichen Jamerthals

nichts iſt gewiſſers dann der Todt , und ohngewiſſers nichts , dann die

Stund des Todts , wohl dem Menſchen , der das betrachtet , und dar -

auf hie in der Gnadenreichen Zeit ſahet und pflantzet , daſs er ſchnei -

den und ewiglich genieſen wolle , nach Abſcheidt dieſer Welt . Und

dieweil Wir aus Vernunfften Uns von Gott verliehen , bekennen , daſs

fruchtbarer Werk nit geſein können , dann aue hervolgende , und voll -

enden , dafs darauff der Seelen Troſt beſſern möge . So haben Wir vor -

ab Gott dem Allmächtigen zue lobe , Mariæ der Hochgelobten Jung -

ſrauen , und allem himmliſchen Heer , und mit Namen den Heyligen

2Wölfkbotten , St . Petern , St . Paulo , St . Johannes dem Thäüffer , St .

Jacob , St . Geörgen und St . Annen , als Patronen zue Ehren und Un -

ſers lieben Herrn und Vatters ſeeligen , Unſer , und aller Unſerer Vor -
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deren und Nachfahren Seelen zue heilſamer Seeligkeit mit wohlbe -

dachtem Mueth , zeitlicher Vorbetrachtung und vernünfftigs Weeſen ,

und mit Nahmen durch Herglaubung und Gunſte Unſers allerheiligſten

Vatters Pabſts Nicolai des fünfſten herhaben , begabet und geſtifftet ,

herhaben , begaben und ſtiflten unwiederkommentlich , undt immer

ewiglich zu wehren , zu bleiben und zu beſſern , in Krafft dies Briefs ,

für Uns , alle Unſere Erben und Nachkommen , einen neũen Stifft in

der Pfarrkirchen Unſerer Stadt Baden , mit zwey und zwantzig Per -

ſohnen zue beſetzende , derſelben Zahl zwölff Perſohnen Canonicen

heiſſen , und ſein , unter denen einer Probſt , der ander Dechant , der

dritte Cuſtos , der vierte Senger weſen , und die überige zehen Perſoh -

nen Vicarien ſeyn ſollen . Alles nach Begreiffung Unſers ehegenann -

ten allerheyligſten Vatters Bull und Verhängnuſs , aus der vorgeſchrie -

benen zahl Canonicen und Vicarien die ſieben Gezeiten mit Vigilien ,

Meſſen und anderem , davon hernach gemeldet ſtehet , zu ſingen , und

ewiglich zu vollbringen angefangen ſollen werden auf Mitwoch nach

Dato dieſer Stifſtung nächſtkünfftig .

Und wann nun einjeglicher Getreüer Arbeiter würdig iſt ſeines

Lohns , und der Weingartbauer Unſers Herrn Chriſtj Jeſu heiſchet zeit -

liche Nahrung zu ſeiner nothdürfftigen Unterhaltung . Hierumen ,

und auf daſs die vorgenannte Probſt , Dechant , Cuſtos , Singer , Cano -

nici und vicarij das Joch des Herrn Dienſt deſto beſſer mögend ertra -

gen , So ordnen Wir , und wollen in Krafft dieſer Unſer Stifftung , daſs

ein jeglicher Probſt nun und in künfftigen Zeiten haben ſoll in corpore

Ein Hundert Gulden jahrlicher Gülthen . Item Ein Dechant ſoll in

vorgeſchriebener Maas in corpore haben fünffzig Gulden . Item ein

Cuſtos
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Cuſtor vierzig Gulden . Item ein Senger viertzig Gulden , und ſonſt

ein jeglicher Canonic dreyſsig Gulden , alles in corpore . Item ſo ſol -

len die Vicarien , der da ſieben in der Pfarrkirchen zue Baden und drey
in dem Spithal ſollen werden und ſein , genieſen ihrer Pfrundten Gül -

then , die auch eines jeglichen Vicarien Corpus ſeyn ſollen zue den ob -

Senannten corpora ſoll einjegliche vorgeſchriebene Perſohn deſs Stiffts

haben zur præſenz dreyſsig Gulden zu dieſen angefangenen Zeiten ,
und was ſich der Stifft in kommenden Jahren gebeſſeren und aufgehen

mag , zur Mehrung der vorgeſchriebenen prœſenz , auch der dignitèæten
und officia Belohnung , das alles iſt , und ſoll ſeyn , ihne auch behalten ,
die ſelben vorgeſchrieben Præſenz ſoll verdient werden in folcher Ord -

nung und geſchicklicher Form , davon hienach eigentlicher begriflen iſt .

Und u Stifltung , Herhabung und Begabung der vorgeſchriebenen Un -

ſerer neüen Pflantzung , So haben Wir geben , verſchrieben und ver -

macht , geben , verſchreiben und vermachen recht , redlichen , freili -

chen und unwiederrufflichen , wie das in allen Rechten Krafft und

Macht hat , haben ſoll und mag , mit dieſer Unſerer Urkund , für Uns ,
alle Unſere Erben und Nachkommen Unſers mächtigen inhabenden ge-
Waltiges Gute Fünff Hundert Rheiniſcher Gulden Gelds , gueter und

genehmer Wehrung an der Müntz zue Speyr , dem vorgeſchriebenen

Probſt , Dechant , Senger , Cuſtor , Canonicen und Vicarien , und al -

len ihren Nachkommen , der Wir ſie auſweiſen in der Form , als her -

nach ſtehet , mit Nahmen , So geben Wir ihnen mit dieſem Unſerm

Stifltungs - Brieff zu Handen einen Haupt - Brief von dem Stifft 2u

Strafsburg ſagende , inhaltend viertzehenhalb Hundert und zehen

Gulden Haubt - Guets beweiſet auf den vier Gerichten in der Mortenau

Codl . Dipl . P . II . K *
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nach Begreifſung deſſelben Haupt - Brieffs , die ſollen thuen Gülten ,

ſechtzig acht Gulden , je von 2wantzig Gulden Haubt - Guts einen Gul -

den Gülth zu rechnen . Item Wir geben ihnen den zehenden zu Stein

und zu Gebriechingen von Korn gemiſchter Frucht , Dinckel , Habern

und Wein , den Wir bisher ingehabt und genoſſen haben , denſelben

Zehenden zue gemeinen Jahren anzuſchlagen ertragen mag LXXVII .

Malter Korns . Item LII . Malter gemiſchter Frucht . Item CCVI .

Malter Dinckels . Item CXXII . Malter Habern . Item vier Fuder

Weins über das Fuder Weins dem Pfarrer zu Stein zuegehörig , das

ihme auch alle Jahr zue voraus werden ſoll , es falle viel oder wenig ,

zue dem kleinen Zehenden , der ihme auch ſoll zueſtehen . Solche

Zzehend - Gülth zuſammen thuet ahn einer Summa Hundert fünff und

viertzig , je zwey Malter Korns für einen Gulden , drey Malter ge -

miſchter Frucht auch für ein Gulden , und vier Malter Dinkels für ei -

nen Gulden und dann vier Malter Haberens für einen Gulden , und ein

Fuder Weins für fünff Gulden gerechnet , das obgeſchrieben Haupt -

gueth , Gulthen und Zehenden , ſollent die obgenannte des Stiffts Per -

ſohnen haben , und inhalten ohne Ablöſung ewiglich , Unſer , Unſerer

Erben , und Nachkommen halben . Item fürbas ſo beweiſen Wir ſie

auf Unſerm Ohmgelt Unſerer Stadt Baden , und ob darahn jetzund

oder ins künfftig auff ein oder mehr Jahr , und zue Zeiten abgienge ,

auf Unſeren Steüeren , Beeten , Zinnſsen , Gülten und allen unſeren

Nutzen und Gefällen daſelbſt zue Baden jährlichen zu haben , und ein -

zunemen , Hundert Zwanzig ſiebenthalben Gulden , und ein Drittheil

eines Guldens Gelts , gueter Rheiniſcher Gulden , als die Genge

und gebe ſeindt , an der Müntz zue Speyer oder darfür den Werth an

11
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paarem Geld , als der Guldin zu jederzeit ungefahrlichen gelten Würd ,
die halben uff St . Geörgen und die andere halbe auff St . Martins Tag
gefallende , aldieweil die nit abgelöſst ſein , mit drithalb Tauſſend
Dreyſſig und ſieben Guldin Hauptguets Römiſcher und gueter genger
Wehrung . Dieſelbe Ablöſung dem Capitel des vorgenannten Stiffts
ein halb Jahr zuvor ehe man ablöſet , wiſſentlich verkündet Werden ,
und geſchehen ſoll mit hergangener Gülth nach marzahl . Item ſo be -
Weiſen wir ſie dann Hundert 2Wanzig ſibenthalben Gulden , ein Drit -
theil eines Guldens Gelts auf unſerem Umgelt zue Ettlingen , und ob
daran jetzund oder in kommenden Zeiten auf ein oder mehr Jahr und
zeiten wuͤrden abgehen , auff Unſern Steilern , Beethen , Zinnſen ,
Gülten und allem Nutzen und Gefallen daſelbſt au Ettlingen jahrlichen
Zzu haben , und einzunemmen , zu den Vorgenannten zweyen Ziehlen ,
alldieweil die nit in vorgeſchriebener Maas abgelöſt ſeind , mit drey
Tauſſend Dreyſſig ſieben Gulden Haubtguts . Item Wir beweiſen ſie

XXXIII . Gulden , und ein Drittheil eines Guldin Gelts auf Unſern

Beeten , Steüeren , Zinſen , Nutzen und Gefällen zue Gernſpach ein -

zunemmen , zu den vorgenannten Zzweyen zihlen , die mit DCLXVII .
Gulden Hauptguets abzulöſende follen ſein , als auch vor iſt begriffen ,
das alles thuet zueſammen die vorgeſchriebene Summa Fünff Hundert

Gulden , daſs wir allen Unſern Amtleuthen die jetaund ſeynd , und

hernach bey unſerem Leben werden , und nach unſerm Abgang , Un -

ſeren Söhnen , und ihren Erben und Nachkommen ahn die ſolche vor -

Senannte Stadt und Dörffer je zuer Zeit Werden fallen und kommen

bey ihren Eyden vöſtiglich und ernſtlichen empfehlen mit dieſem Brieff ,
daſs ſie den Perſohnen des vorgenanten Stiffts und allen ihren Nach -

Cod . Dipl . P . II . Rr 2
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kommen zu allen Zeiten fürderlich beſtändig berathen , und hüulfflich

ſeyn , damit ihnen die vorgeſchriebene Nutze und Gülthen zue guetem

Scheine und liebe jahrlichs gefallen und geraicht werden ohne Eintrag ,

Hinderung , Auff haltung , Verzug , oder Umtreiben , und ohne alle

Argliſt und Gefehrde . Item zue den obgeſchriebenen fünff Hundert

Gulden Gelts geben wir auch über nach Verhänckhnufs unſers vorge -

nanten Allerheyligſten Vatters Pabſts Nicolai die Kirchen Sütze dieſer

hernachgenannten Unſerer Kirchen , die dem vorgenannten Stifft 2u

Baden in künfftigen Jahren über Competenz der vorgenannten Vicarien

gediene , und gethun mögent , als auch hernach begriffen iſt . Doch

mit Behältnuſs Uns , Unſeren Erben und Nachkommen , der Leyhung

derſelbigen ewigen Vicariaten nach Inhalt Unſerer Ordnung Unſers

Teſtaments , als Wir das in anderen Unſeren Begriffen haben geſetzt ,

mit Nahmen zue Beſigtheimb , Mensheim , Cappel , Gochspoltzheim ,

Niederbühl , Elchisheim , Remchingen , Seldingen und Gechingen ,

die Unſer heyliger Vatter der Pabſt durch Unſere fleiſſige Bitte dem

vorgenannten Stifft zue ewigen Zeiten incorporirt hat , als das alles

ſein Bulle miltiglichen gegeben eigentlichen inhaltet , auch mit Be -

haltnuſſe einer zimlichen Nahrung , undt Competenz den beſtättigten

Pfarreren , die die Pfarrkinder an den vorgenannten Städten und En -

den verſehen und verſorgen ſollent , dieſelbe Competenz geſetat iſt ,

nemlich dem zu Beſigkheim ſechtzig Gulden , dem zu Gochsboltzheim

fünffzig Gulden , und den anderen jeglichem viertzig Gulden mit ihren

Viehezuchten ; Und wann man nun die Zahl der vorgenannten zwey

und zwantzig Perſohnen von Canonicis und Vicarien , als vorbegriffen

iſt , zue dieſen Zeiten nit gar gehaben mag , deshalb , das uns nit ge -

1
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ziemet , und auch ungern thun wollten , 2u zwingen die Beſitzere der

vorgenannten Kirchen , und auch anderer Gelegenheit halb . So iſt

doch Unſer Stifftunge , Will und Meynung wann der vorgenannten

Kirche eine oder mehr abgangen ſeynd , daſs man dann ordnen und ſe -

tzen ſoll , Probſt , Dechant , Canonic ; einen oder mehr alslang bis die

Zahl zwölff Canonicorum gantz erfüllet wird , alles nach rechten ge -

ſcicklichen füegen , wie dann das Zzue jeglicher Zeit nach Nothdurfft

ſich geheiſchen wird , und nach Ausweiſung der vorgenannten Bullen ,
damit der vorgenannt Stifft in weſentlicher Auffenthaltung vor Schma⸗

chung und Uberlaſt behüetet , und zaue Auffgang gefürdert werde , und

ihme gantz zuekommen die vorgenannten Kirchen Sätze zue Stund

nach jeglichs Abgang der ſie jetzund beſitzet , ungefährlich , und auf

daſs ſo ſollent jetzund Probſt , Dechant , Cuſtor , Senger und Vicarien ,

die zu dieſem mahl benannt ſeynd , und die Canonici , die hernach

zuwachſen werden , Gottesdienſt , und den Chorgang löblich halten ,

und vollbringen , als hernach unvermerckt ſtehet , mit Nahmen die

frohnmeſs , und ſeelmeſs ſollen durch den Chor gehen , und ſoll man

anfangen an dem Dechant , der ſoll haben die Erſte wochen die frohn -

meſs , und officien ad horas . Deſsgleichen ſoll ein Jeder Canonicus ;

oder Vicarius , welcher frohnmeſſer iſt , efficieren , und die ander wo -

chen die ſeelmeſs und wann der Dechant hat die ſeelmeſs , ſo ſoll der Sen -

ger Han die frohnmeſs , und officieren , und darnach in der andern Woche

die ſeelmeſs , und wann der Senger hat die Seelmeſs , ſo ſoll der ältiſt

Canonicus die frohnmeſs haben , und officieren , und alſo fürbaſs als

viel der Canonicorum ſeynd , und wann der letate Canonicorum hat

die ſeelmeſs , dieſelbe wochen ſoll der àltiſt Vicarius Han die frohn -

Rr 3
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meſs und officieren , und fürbaſſer aus von einem auf den andern als

vorgeſchrieben ſtehet , gehalten werden , und Wann es gantz herumb

kombt , ſo ſoll mann wieder anfangen an dem Dechanten als vorbe -

griffen iſt , und welcher Vicarius nicht Wohner iſt , derſelbe ſoll ſeine

Meſs halten , nach laut ſeiner Confirmation zu den zeiten als hernach

ſtehet geſchrieben , und dieſe Ordtnung ſoll wehren , bieſs die Zahl der

Canonicorum erfüllet wird , der zuſammen ſeyn werden Prælaten und

Canonici zwölff , alsdann ſo die zahl erfüllet wird , ſo ſoll die Ordtnung

der frohnmeſſen und Seelmeſſen vollbracht werden , allein von den Ca -

nonicis , und ſollen alsdann die Vicary ihre Meſsen leſsen , nach dem

ihre Pfrunden fundiret ſeynd , doch alſo das ordne , daſs einer leſe

vor der Mettin , einer unter der Mettin , einer nach der Mettin , und

fürbaſs hien alſo , daſs nicht zween , oder mehr miteinander leſendt ,

dardurch nit ſaumnüſſe geſchehe in dem Chor .

Item Dechant und Capitel ſollen ordnen , daſs mann im advent ,

in der faſten , und ſonſt in Vigiliis unſer Lieben frauen , und Apoſtolo -

rum die Vigilien pro Defunctis halten , des Morgens nach der Mettin

und vor der prim , und ſonſt durch das gantz Jahr aus , es ſey wün⸗

ther oder ſommer , vor der Veſper , und die ſeelveſper ſoll man halten

durch das Jahr nach der andern Veſper , und vor der Completen .L

Item auf alle Feſta , Sonntäg , und an der Heyligen tage , und

auch Wann man hat neue Lectiones zu der Mettin , ſo ſoll mann die

ſeelmeſs leſsen , ſo mann aber hat drey lectiones , oder ferien begehet ,

ſo ſoll mann die ſeelmeſs ſingen , und auch die frohnmeſs .

Item ein Cuſtor ſoll haben einen Mitling , und einen ſchueler , die

beede zu verſorgen mit Koſte und mit lohn , und der ſoll haben vier -

8
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tzig gulden in Corpore , und ſein præſenz , und wann er der Pfarr halb

bekömmert iſt , ſo ſoll mann ihn halten pro præſente . Item der Altar

vor dem Chor nu zumalen St . Geörgen Altar , ſoll fürbaſs ſeyn der

Pfarr Altar , denſelben Altar ſollendt der Cuſtor und ſein Caplan beſin -

gen , und beleſen , daſs darauff altage ein Meſs geſchehe , und was

auff dem altare gefehlet , von Meſsformen oder opffern , das ſoll ihme

zugehören , ſo anders er oder ſein Caplan , oder ein anderer von ſeinen

Wegen die Meſſe halten , und ſolche Meſs ſoll alle Tag , es ſeye feyer⸗
tag oder werckhtag geſchehen zwiſchen der Mettin „ und der prim ,
wäre es aber , daſs es ſich fügte durch Lieb oder Leid des gemeinen
Volckhs , daſs es auf die Zeit nicht füglich ſeyn könnte , ſo ſoll mann

dieſelbe Meſs unter dem Frohnambt mitleſen „ oder Zzu andern fügli -
chen zeiten vollbringen .

Item Confeſſionalia , die Stole und die vier opfſer ſollen auch dem

Cuſtor zugehören . Item der Cuſtor ſoll nit verbunden ſein , frohn oder

Seelmeſs au halten , oder wohner zu ſeyn . Item unſer will und Mei -

nung iſt , daſs auf einen Jeglichen Donnerſtag das frohnambt ſein ſoll ,
für die ſündte , auf den freytag von dem Heyl . Creutz , auf den Sambſt -

tag von unſerer lieb frauen und möchte das nit geſeyn zu etlichen zci -

ten , als in dem Advent oder in der faſte und frohnfaſten , ſo ſoll mann

doch beſtellen , daſs auf dieſelben Täg die Meſſen geleſſen , und in dem

frohnambt collecten , ſecrete complend als ſich das gebürth auf Donner -

ſtag für die fündt , auf freytag , von dem Heyl . Creutz , und auf Samb -

ſtag von unſer Lieben frauen zugezogen werden , ausgenommen unſer

lieben frauen Meſs , die man nennt die Brudermeſs , ſoll mann auff

einen Jeglichen ſambſtag begehen durch den ſchulmeiſter mit ſchueleren
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als bieshero gewöhnlich geweſen , und geſchehen iſt , und ſoll gehen

von einer Perſohn auf die ander , als frohn - und ſeelmeſſen , und was

auf den Altar der Brudermeſs gefället , von Meſsfrommen , das ſoll das

halb theil dem , der die Meſſen haltet , und das ander halb theil , und

darzu auch das zu derſelben Meſs geopfſert wird , dem Cuſtor zugehõ -

ren , und werden . In ſolcher Maas ſoll es mit St . Niclaus Bruder —

ſchafft , ſo mann die begehrt , auch werden gehalten , der Cuſtor ſoll

auch ſolche Bruderſchafften verkhunden , ſo dickh das nothhwird , als

bieſsher gewöhnlich iſt geweſſen .

Item Die begängnüſſe unſerer Vorderen , unſer , und unſer Nach -

kommen , auf den Donnerſtag in Jeder Frohnfaſten ſoll mann begehen

als bieshero gewöhnlich iſt geweſen , doch daſs die geſungene Aembter

Werden vollbracht und begangen , durch Ordtnung des Dechants und

Capitels des ehegenannten Stiffts . Item dieſe Hochreichliche Tage

nemblich unſer Lieben frauen , Allerheyligen , Kirchweyen , der St . Petri ,

und Pauli , Joannis Bptʒæ , Jacobj , Georgij , und Annæ ſoll ein Dechant offi -

cieren , und die frohnmeſs ſingen , und ob der Dechant nit geſchickt

würe , Kranckheit , oder andern redlichen urſach halb , ſo ſoll es thun

ein Senger , oder der ältſt Canonicus , und was au ſolchen Hochzeiten

auf den Altar gefellet , daſs ſolche das halbe Theil kommen ad orna -

tum als hernach ſtehet , und das ander halb ſoll der frohnmeſſer thei -

len mit den Miniſtranten , und wann die Zahl der Canonicorum gemeh -

ret wird , als auff acht Perſohnen , oder gantz erſüllet iſt , ſo ſollen

zween Canonici miniſtrieren , hierzwiſchen ſollen die Vicarij ſolche

Miniſtrierung thuen . Item auf ſolche obgerürten Hochzeiten , die einem

Dechant zugehören , ſoll ein Jegliche befrundte Perſohn zum opfler

gehen ,
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gehen , Item die Spithal - Herren ſollen behalten ihr Pfrundt , und jeg -
licher ſein præſenz , als ein ander Vicari , ſo er die verdienet „ nach
dem ſie auch Vicarien ſollend ſeyn und beſtellen durch ſich untereinan -
der , daſs alle tag in dem Spithal zum münſten ein Meſs geſchehe , und

gebührte ſich über einige gräber zugehen , das ſol thuen der , der die

Meſs hat gehabt , mit dem weyhwaſſer , und miſerere oder de profundis ,
Wie es dann bieshero in der Pfarr gewöhnlich geweſen iſt , und darumb

ſoll er haben zu einem jeglichen Mahl ein Pfenning , dem ihm auch

der Spithalmeiſter ſoll geben , von dem opffer deſſelben Tags gefallen .
Item es ſollen alle Vigilien , ſeelgerete , und Jahrzeiten , die bieſsher

in dem Spithal begangen , und verdient worden ſeyndt , in dem Stifft

durch den Chor begangen werden und was davon geſellet , das ſoll an

die gemeine præſena kommen . Item was auf den frohnaltar , und an -

dern Altare in dem Stifft gefellet , ausgenommen den Pfarr altar ,

auch was da gefallen wird , auf die altar in dem Spithal ſoll mann ge -

treülich dem Stifft in ein Büchſen ſamblen , und das ſoll thuen bey

ſeinem aydt , der Möſner , oder des Cuſtos Knecht in der Pfarr , und

in dem Spithal in ſolcher Maſſe der Spithal - Meiſter , und wann der

Sambſtag kombt , ſoll mann nach Veſperzeit die beede Büchſen auff -

ſchlüſſen , und was darinn funden wird das ſoll mann theilen in ſol -

cher Maſse , daſs dem Cuſtor davon werden der vierte Theil und von

dem überigen das halb komme ad ornatum damit zubeſtellen , und 2u

überkommen , was in Chor noth iſt , durch den , oder die dem , oder

den ſolch empfohlen wird , und das anderhalb theil den Perſohnen ,
ſie ſeyen Prælaten , Canonici , oder Vicarij Jeglichem au werden nach

anzahll als er die wochen Meſs geleſen hat . Item auff aller Heyligen
Cod . Dipl . P . II . S88
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Tage , nach der Vigilien aller ſeelen Tag nach der Seelen Meſſen , deſ -

gleichen zu vier frohnfaſten , nach einer Jeglichen Vigilien ſoll mann

gehen mit der proceſſion , und dem Creuta , weywaſſer und Rauch durch

und umb die Kirchen über die Gräber , und an denſelben gang hinab

in das Spithal in obgeſchriebener Maſs mit ſingen und mit gebet für die

Toden als gewöhnlich iſt . Item die ſieben Gereyten , Vigilien , und

darzu die ſingenden Embter ſoll mann begehen , und ſollen die gehal -

ten werden , nach gewohnheit , herkommen der Mutter Kirchen , das

iſt des thumbstiffts zu Speyer , und das iſt , ſo mann neũn lectiones ſoll

halten , daſs mann dann der nit drey , oder für neün pſalmen , drey

pſalmen nemme . Item ſo mann ſinget , oder lieſet , oder ſingen oder

leſen ſoll , ſo ſoll kein Prælat , Canonicus , oder Vicarius in der Kir —

chen , oder aus der Kirchen gehen ohne ſeinen Chorrockh , und ſeine

ziembliche Klaydtung , Rock , oder Manchel ohne Kugel oder filtz -

hueth . Es ſoll auch ſonſt Keiner mit dem andern zu den ſelbigen

zeiten in der Kirchen , oder im Chor gehen ſpatzieren , oder reden , es

heiſche dann die Nothdurfft , ſondern ein jeglicher ſoll zu ſolchen zei -

ten in ſeinen Stuhl ſtehen , und helffen ſingen , und ihr Keiner des an -

dern lachen , oder andern unziemliche Gebährde treiben , alles unge -

fahrlich , und ſollendt ihre Röck und Mantel vornen , oder zu den

zeiten nit offen ſtehen , und ſollen ſtoſſen auff die ſchue ohngefehrdte .

Item die Chorröckh ſollent nit offen ſein , uff den Achſslen und ſollendt

haben zeigenäde Ermel , daſs mann nit merckhe Rockh , oder wammes

Ermel , die Chorrock ſollendt auch ſein weiſs umb die goller . Item

welchen gebührt lectiones zu leſsen , oder Vers zu ſingen , oder ob ihr einer

zu opffer gehen wolte , der ſoll ſeine Kutte , Huthe von ihme legen , und ab -
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thuen , ſeine Holtzſchue , und Kein bepfrundter ſoll gehen mit beſchlage -
nen Holzſchuen in dem Chor , und andere Iöbliche Diſciplin halten, alſ .
dann die taſſelen auff beeden ſeiten ausweiſend . Item welcher die

præſenz verdienen will , der ſoll im Chor ſein nemblichen 2u einer Jeg -
lich der ſieben gezeiten ehe ſich das Gloria Patri in dem erſten pſalmen
endet . Item zu denen geſungenen Æmbtern zum erſten Kyrie Eleyſon ,
und das er auch dieſelben gezeyten und Embter aus in der Kirchen

bleiben , ungefährlich , wer aber darnach Käme , der ſoll zu der Zeit

ſein præſenz verſaumet han , er wäre dann mit wiſſen des Dechants

durch merckliche Urſach , die den Stifſt berührte , verhindert worden ,

ohn alle gefährde , und was præſenz alſo verſaumet werden , die , und

auch ob ſonſt ahn die præſentz icht gefallen würden , ſoll mann legen

in dem Stifft in ein præſentz Küſten und das ſoll dann fürbaſſer ange -

leith werden , zur Mehrung und beſſerung der ehegenannten præſentz .

Item ſo in Künfftigen zeiten Probſt , Dechandt , Cuſtor , Senger , Ca -

nonici oder Vicarij , nach dem die Jetzundt am anfang ſeynd , zuge -

laſſen werdent , durch unſs , unſere Erben und Nachkommen , die

Baaden werdent innhaben , ſo ſoll Jeglicher pro ſtatutis und de mediis

fructibus geben , als hernach ſtehet . Nemblich ein Probſt zwantzig

fünff gulden ; Item ein Dechant alſsviel . Item ein Cuſtor zwantzig

Gulden ; Item ein Senger ſo viel . Item ein Canonicus zehen gulden ,

und ein Jeglicher Vicarius das halb Corpus ſeiner vicarien , daſs mann

nennt medios fructus , und deſs ſoll ein Jeglicher bey ſein ein aydt uſs -

richtung thuen , in dem nächſten Monath nach dem er iſt zugelaſſen ,

und was alſo gefellet , das ſoll werden angelegt , ad ornatum als vor

begriffen iſt , und ob es nit Noth wäre ad ornatum , ſo ſoll mann es laſ -
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ſen gefallen das halb ad fabricam , und das ander halh an mehrung

der preſenz , Item ſo Probſt , Dechandt und Capitel , zuſammen kom -

men , ſo ſollendt in dem nechſten Monath ſetzen und ordtnen wer den

Chor und frohnaltar belichten , auch Kohlen beſtellen , und wein zu

den Meſſen geben ſolle . Item wann mann in dem thumbſtifft zu Speyer

gehet im ſchwartzen , ſo ſoll mann hie in dem Stifft auch alſo gehen .

Darumb ſo ſoll ein Jegliche Perſohn des Siffts ſeine Cappen haben

ſchwartz und Diſtelſteth , und darunter Chor - Rockh , ſo mann ſie tra -

gen ſoll , und nit Stapulariæ , als man zu Speyer gehet in etlichen

Stiflten . Item der erſte ſtuhl zu der rechten Handt , als mann in den

Chor gehet , ſoll ſein eines Probſt , den andern eines ſenger , und für -

baſs die andere Stühle der halben Canonicorum und Vicarien . Item

ein jeglicher Probſt ſoll haben , perſonalem reſidentiam bey dem Stifft ,

und wann er unſer , unſerer Erben , oder Nachkommen halb , oder

von Leiblicher Kranclcheit weegen mag . ſo ſoll er in den Chor gehen ,

und zu ſehen , daſs gottes Dienſt ordentlichen gehalten werden , und

wann er alſo unſer , unſerer Erben oder Nachkommen halb würdet ge -

hindert reſidentiam zu thun , ſo ſoll er auff Dieſelbe zeit manglen der

præſentz , würde er aber durch Kranckheit aufgehalten ſo ſoll mann

ihme dannoch ſein præſenz geben , als einer andern Perſohnen deſs

Stiffts . Item ein ſeglicher Dechandt , Cuſtor , Senger , Canonicus und

Vicarien ſollendt perſöhnlich reſidentiam thuen , und Niemandt Kein

abſenz haben , es ſey Prælat , Canonic oder Vicarien ; Es ſoll auch ein

Jeglicher derſelben ſeine Actus die ihme gebührendt in der Kirchen zu

thuen , ſelber thuen , er hätt dann ſo treffentlichen Urſach , daſs er ſie

Je nit gethuen Kundt nach erkantnuſs eines Dechandts und Capitels ,



HISr . Z ARINGO - BAPDPENMWSIS. 325

ſo mag er die beſtellten durch einen andern Canonicum , oder Vicarium

des Stiffts alles ungefahrlichh alldieweil aber einer nit perſonaliter re -

ſidiert , dieſelbe zeit ſoll auch das Corpus ſeiner Pfrundt „ nach Mar -

zahl des Jahrs zu rechnen gefallen , ad Fabricam das Halb , das ander

halb theil an die Gemeine præſenz . Item Dechandt und Capitel ſol -

lendt auch eingedencken Han nach drey oder vier Chorſchulern Ver -

ſickſel , atta , und anders zu ſingen , und ordnen wie mann die halten

ſoll . Item was Ein ſchuelmeiſter haben ſoll , der die actus ordtnen ,
und tafflen in dem Chor auf einen Jeglichen ſambſtag ſchreiben ſoll

und was ſonſt anderſt noth iſt , und ſein wird , in dem Stifft , und

Chore ſollen ſie auch alſo ordtnen . Item unſer Meinung und will iſt ,
Wäre es , daſs einige Perſohn des Stifſts , es wäre Probſt , Dechandt

Cuſtor , ſenger , Canonicus , oder Vicarius ſich unprieſterlichen hielte ,
das da Kündlich wäre , es wäre frauen , ſpihlens , oder anderer grober
Urſachen halb , dem ſoll das Capitel ſeine fructus , es ſeye geldt , frucht ,
oder wein nit folgen laſſen , bey den Ayden , den ein Jeder des Capi -
tels dem Stifft gethan hat , alſolang , bis er Concubinatum publicum ,

ſpiehle oder andere , deſshalb er dann ſuſpendiret wäre , abſtellet , und

ſich prieſterlich haltet , und ſolches ſoll mann halten mit einem Jegli -
chen , als Dick und viel es noth ſein wird , und ſolche fructus ſoll

mann dann legen ad fabricam , oder ornatum , wie es dann allernoth -

dürfftigſt iſt , nach Erkanntnus des Capitels . Die ehegenannten Per -

ſohnen des Stiffts ſollendt ſich auch ſonſt halten , Prieſterlich und

Ehrbahrlich , und niemand unterſtehen zu ſchmähen , umb das Zwi⸗

ſchen Ihme und anderen Geiſtlichen und Weltlichen Perſohnen deſter

minder irrung oder zwytracht warhſen , oder entſtande ungefährlich .
8S 3
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Item unſer Will und Meinung iſt , daſs Keiner des Stifſts , es ſeye

Probſt , Dechant , Canonicus oder Vicarius für ſich ſelbſt pfrunden ,

Dignitæten , oder dem gemeinen Stifft Eigenſchafften von zeiner Welt -

lichen Perſolm Erbs oder aigen kauſſen ſoll , alſo weit die Marggrafft ge -

het . Wer es auch , daſs einige Weltliche Perſohnen von freyem willen ,

aigen und Erbe , es wäre zu ſeelgerette , oder anderem geben wolte ,

ſolt mann nit ufſnemmen ausgenohmen , das ein Jeglich Canonic und

Perſohn des Stiffts kaufſen mag Hauſs , Hoff und Garthen zu ſeiner

wohnung , und die ſollen ſie fürbaſſer andern Perſohnen des Stiffts ver -

kauffen , und ob einer will , der mag ſolches an ſeine Pfrundt geben ,

und ſolche Häuſser , Hoſe und Garſchen ſein frey , Beethen , Steue -

ren , und aller anderer Dienſte , es wäre dann paar geld , Korn , wein ,

und andere fahrende Haabe , damit ſeelgerette , oder Anniverſaria

zimblicher zu machendt , ſeynd Gott au Lob , und der ſinnen ſeelen

zu Troſt das mag ein Jeglicher thun , und auch von dem Stifſt , und

dann den der Stifft empiohlen iſt , uflgenommen werden ohn gefahrdte ;

Item unſser will und Meinung iſt auch , daſs nach abgang dieſer nach -

ſten Probſt , Dechants , Cuſtors , Sengers , ſo die zahl der zwölff Cano -

nicorum erfüllet Wird , ſo ſollent unter den zwölffen ſein vier Doctores ,

oder zum minſten vier Licentiaten , ſo ferre mann die haben mag , und

zu den andern Pfrunden ſollen wir , unſere Erben , und Nachkommen

gefliſſen ſeyn , gelehrt und Gottslörchtige Perſohnen zu præſentieren

und ſoll ein Jeglicher , der præſentiret wird , Prieſter ſeyn , oder ge -

ſchickht in Jahrs friſte der nächſten nach ſeiner præſentation Prieſter

zu werden , und ſollent alle Perſohnen des Stiffts , ſie ſeyen Prelaten ,

Canonicj oder Vicarij ehelich gebohren , und in das Jurament geſetzt
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ſein , daſs ein ſeglicher , ſo mann ihn fſoll inſtallieren , ſchwöre , das

er nit anders wiſſe , dann das er ehrlich ſeye , Es wäre dann . dafs

Wir oder unſere Erben , natürliche , oder uneheliche ſöhne hätten die
da geiſtlich begehrten , oder ſolten Werden , die mögendt auf den Stifft

kommen , ohne wiederredte ; Item es ſollen Præœlaten , Canonici und

Vicarij , und alle Perſohnen des Stiffts Kein ungeldt geben von dem

Wein , den ſie in ihren Häüſern brauchendt . Es ſoll aber Je Keiner

von wein mehr einlegen , dann der Prælaten einer vier fuder , ein Ca -

nonicus drey fuder , und ein Vicarius zwey fuder weins , und Korn zu

ziemblicher Nothdurfft . ſie mogend auch nach ihrer Nothdurfft Rinder ,
Schwein und ander Viehe haben , gehen 2u Wayde ohne eintrag , doch

ſoll mann der Prælaten einem nit über vier Schwein , und den Canoni -

cis und Vicarijs Jeglichen nit über zwey ſchwein ohne Eckermiethe

gehen laſſen .

Item alle Perſohnen des Stiffts ſoll mann laſſen genieſſen , waldt , waſ -
ſer und wayden mit andern Inwohnern des Kirchſpiehls zu Baden , in

der Maſſe als vorgeſchrieben ſtehet ; Item wir , unſere ſöhne die wir

haben , und nach unſerem Todt laſſen werden und ihre Erben und

Nachkommen , die wir alle hierzu vöſtiglich verbinden , bey den

gelübten und ayden , die ſie uns nach Innhalt ihres verſiegelten Brieffs

gethan hand zu halten , und zu vollbringen , ſatzunge und ordtnunge

unſeres letaten willens des ehegenannten Stiffts , und anderer ſachen

halben , ſollent alle Perſohnen des vorgenannten Stiffts zu Billigkeit ,
und bey dieſen obgeſchriebenen ordtnungen und ſatzungen getrealichen

handt haben , ſchützen , und ſchirmen gegen männiglichen , und em -

pflehlen auch Inſonderheit Jetzundt unſere Ambtleüthen , und den un -
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ſern zu Baden , als auch nach unſerm abgang von den vorgenannten

ſöhnen , ihren Erben , und Nachkommen , auch geſchehen , und em -

pfohlen ſoll werden , ihren Ambtleuthen , daſs ſie ſolche Perſohnen zu

Jahrlicher Zeith , ſo dick es noth geſchicht , in obgeſchriebener Maſse

ſchirmen und handhaben , alle Gefährde und Argliſt Hierinn gänzlich

vermitten und ausgeſcheiden ſeyn ſoll . Item wir ordtnen und ſetzen ,

Wann ' , und als Dickh in kommenden zeiten zwiſchen unſern , oder

unſerer Erben und Nachkommen , Räthen , Diener , oder Knechten ,

oder unſere Burgere , oder gebäurers Leüthen , Mannſs oder frauen Ge -

ſchlechte an einem : und den obgenannten Probſt , Dechant , und Ca -

pitl . Vicarien und gliedere des Stiffts , in gemeine ; oder ſonderheite ,

an dem andern theil würde Spann umb was ſach es wäre , nicht dann

dem Leib ausgenommen , des die Partheyen gütlich und beeder theile

weilen nit möchten werden gerichtet . ſo ſoll der Auſtrag zwiſchen ih -

nen geſchehen , alſo daſs der Herr zu Baaden , daſs ſeynd Jetzund wir

und nach unſerm Todt , unſere Erben und Nachhommen , die Baden

Werden innhaben , zweene unſerer Rathe , die uns duncken auff unſere

fürſtl . Ehr gleich und gemeine , und Probſt , Dechant und Capitel

zWeen Prieſtere deſſelben ſtifſts , die auch auff ihre ayde ſie duncken

gemeine und gleiche zu der ſach füegen ſollen , gehn Baden in die

Statt , die Partheyen nach Nothdurfft zu verhören , und wie dieſelben

vier , oder der Mehrtheil nach ihrer beeder Verſtändnuſs auff ihre ayde
dieſelben theilen mit recht entſcheiden , das ſol gehalten , und dem

nachgangen werden , ohne appelliren , ob auch , und ſo dickh dieſelben

ſcheidleüth nit einhellig würden , noch ein Mehrtheil unter ihnen wä⸗

ren , in dem entſcheiden . Iſt dann die Klage des Capitels gemeinig -

lich ,
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lich , oder eins , oder mehr , ſonderlich Prieſter und Perſohnen , ſo ſol -
len die zween zugeſetzte Prieſter aus unſern , oder unſerer Erben , oder
Nachkommen Räthe heiſſen , und benennen einen , der ſie auff ihr aydt
dunckhet der allergluckheſt und gemeineſt . Iſt dann die Anſprach
einer oder mehr weltlichen Perſohnen , Edel , oder unedel , ſo ſollen
die gemelte zween Rathe , die zu der ſach ſeynd gefüget , aus dem Ca -

pitel wöhlen , und benennen einen der ſie auch auff ihr aydt dunclchet
der gleicheſt , und gemeineſt nemmen , welches theils zuſatze dann

derſelbe , der alſo 2u gemeinem wird gekohren , und den auch wir ,
oder unſere Erben und Nachkommen , oder das Capitel ſollent vermö -

gen ſich der ſachen alſo zu behalten , bey ſeinem aydt nach ſeiner

Höcſten verſtäündtnuſs zufället , daſs ſoll dann aber aufgenommen und

dem nachgangen werden , davon nickt au appellieren , und ſolche ſa -

chen ſollent in müglicher zeit werden au Auſtrag bracht , darinn wir die

Partheyen , auch die Zuſatze , und die gemeine verbinden bey ihren

ayden Zzu vermeydten , gefährliche Verzüge oder einträge ohne alle ge -

fährdte . Dieſe unſere Stifltunge mit allen hievorgeſchriebenen ſtucken ,

Wortten , puncten , und articlen , übergeben wir auch dem würdigen
Herren ſohann Flache von Schwartzenberg , Senger der mehreren Stifft

azu Speyer , und damit unſers Allerheyligſten Vatters Pabſt Nicolaj
Bulle , als die auch oben gemeldet iſt , und bitten auch in fleiffigem

Ernſt , daſs ihr fürbaſſer ſolche Stifltunge und ſache Kräfftigen , be⸗-

ſtättigen , und darinn zu ganzer Vollendunge thuen wollent , als ſich

gebühret , und euch des gewahlts verlyhen iſt , durch die egemelten
Bulle . Und des alles zu wahrem ſichern , ſteethen , ewigen Urkunde

haben wir unſer Inſiegel mit rechtem wiſſen thuen , Hencken an die

ſeidenſchnur die gerogen iſt , durch dieſen Brieffl , der in buchweis hat

in geſchrifften Siebenthalb blaàtter . Geben und Geſchehen zu Baden

auf Dienſtag , nach dem ſontag , als mann in der Heyl . Kirchen fang
Cod . Dipl . P . II . ITt
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Quaſimodogeniti , in dem Jahr , nach der Geburth unſers Herren Jeſu

Chriſti , tauſend , vier Hundert , Fünffzig und Drey Jahr .

SS SSS S S Sll

CCCCIII .

SENTENTIA PARIUMN CURIÆR IXN CAUSSA JACOBI

MARC H. BAD . ET GEORGII D. E SCHAVENBURG .

KA MeCOCLIII .

Ex Tabulario Badenſi .

0 . Haus erſiurt Boch von Stauſtemberg bekenneund tum kundt oſfembas

mit diſem Brieſe als vormals in der Sachi darumb der Hothigeborn

Fiirſt und Herre , Her Sacob Marggraf zu Baden und graf æu Shanlieim

mun gnedliger Herre Gicorien von Schiauipenburg dlen Sungen für ſinen Gna -

den Maune ⁊u recſil hat vertaget vnd gemant durchi der Mannèe Vrteil , der

driti tag lierant ulff lũit dato æu ſind , vnd dler obgenant myn guediger

Herre mir als einem Ricſiter jn derſelben Sachi von ſinen gnadlen geordunet

vnd den Mannen , dlie ⁊u dieſen ænt uſf dem tuge geeſen ſind , hat tum ſchri -
ben , und erſchennet ſiner Gnaden anligen , durcſi das er 1berde vſfgellalten

ſun eigenen Poiſon ⁊u dlieſem tage ⁊u łommen , odler ſine Rete nacſi Mottuurſfſt
il ſcluichen , darumb ſin Cnad begert vnd fordert , Im und Georien einen

andlern Jug ⁊u beſclieiden , als das dlerſelb ſinen Gnaden Brief uſibiſet , und

lieorig vorgenant da idder lat gerett , nachilem diſs nacſi der Manme Vr

teil der dritt geſetdtag ſ/J . S§o ſiů er hie vnd ob Ine jemand ⁊uſnrechon 1b lle ,

darxu ibõlle er antiuurten vnd meyne die Sacſi ſolle jtꝛund igerichitet vnd
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